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Breitbandausbau von Unsere Grüne
Glasfaser - Angebotsphase verlängert
sich bis 31. Mai 2023

Gute Nachrichten für Ettenheim: Dank dem leistungsfähigen Glasfasernetz
von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) wird Ettenheim in Zukunft von einer
schnellen Datenübertragung und stabilen Verbindungen profitieren. Damit
niemand die Chance verpasst, beim Ausbau mit dabei zu sein, verlängert
UGG die Angebotsphase für alle Anwohnerinnen und Anwohner bis zum
31.05.2023.
c Glasfaserausbau durch UGG – Schnelles Entscheiden lohnt sich

Wer noch keinen Anschluss beantragt hat, kann sich weiterhin beraten las-
sen. Innerhalb der genannten Frist können Verträge zu besonders günstigen
Konditionen abgeschlossen werden: Bei der Beauftragung eines Glasfaser-
Hausanschlusses noch während der laufenden Angebotsphase bis zum
31.05. können Bürgerinnen und Bürger beispielsweise Ihren Glasfaser-Haus-
anschluss bei den regional verfügbaren Internetanbietern o2 und Stiegeler
ohne weitere Zusatzkosten erhalten. Die genauen Konditionen und Bedin-
gungen sind direkt bei den Internetanbietern zu erfahren.
c Jetzt Glasfaser-Hausanschluss sichern

Grundsätzlich ist ein Glasfaser-Hausanschluss in jedem Fall sinnvoll, so die
UGG. Dieser sichert nicht nur heute, sondern auch in Zukunft funktionieren-
des Homeoffice, ruckelfreies Streaming und leistungsfähige digitale Verbin-
dungen fürkünftigedatenintensiveAnwendungen.SolltederWunschintern-
etanbieter heute noch nicht auf dem Netz von UGG verfügbar sein, lohnt es
sich dennoch, zunächst einen Vertrag mit einem anderen, bereits auf dem
UGG-Netz verfügbaren Internetanbieter abzuschließen, erklärt die UGG.
Ein Anbieterwechsel ist nach Ende der Mindestvertragslaufzeit problemlos
möglich – und bis dahin profitieren die Kunden bereits vom schnellen Netz.
c Beratungsteams vor Ort und auch online

Beratungsteams von Stiegeler sind weiterhin in Ettenheim unterwegs und
beraten Interessierte gerne ganz bequem zuhause in einem persönlichen Ge-

Abschlagszahlung für Wasser/Abwasser
Am 1.4.2023 wird die 1. Abschlagszahlung für Wasser/Abwasser 2023 zur
Zahlung fällig. Die Höhe des Betrages wurde Ihnen mit der Jahresendabrech-
nung 2022 mitgeteilt. Sollten Sie eine Abbuchungsermächtigung erteilt ha-
ben, wird die Zahlung zum Fälligkeitstermin abgebucht. Eventuelle Ände-
rungen bezüglich der Bankverbindung bitten wir umgehend mitzuteilen.
Für Nicht-Abbucher zu beachten! Es erfolgt keine weitere Aufforderung zur
Überweisung der Abschlagszahlung. Bitte überweisen Sie den Abschlag un-
ter Angabe des Buchungszeichens auf eines der folgenden Konten der Stadt
Ettenheim:
c Sparkasse Offenburg/Ortenau

IBAN: DE54 6645 0050 0070 0000 14

BIC: SOLADES1OFG

c Volksbank Lahr eG

IBAN: DE58 6829 0000 0060 0998 04

BIC: GENODE61LAH

Gerne können Sie uns für zukünftige Zahlungen eine Abbuchungsermächti-
gung erteilen. Für Auskünfte und Rückfragen wenden Sie sich bitte an das
Rechnungsamt Frau Elisabeth Walter-Lieb, Telefon 07822 / 432-501.

c Ettenheim

02. April: Hermann Durst (85 Jahre).
Münchweier
31. März: Gertrud Zanger (85 Jahre).
02. April: Hans Peter Tränkle (70 Jahre).
06. April: Erich Singler (75 Jahre). Fortsetzung auf Seite 4

spräch. Sie erläutern dieVorteile der innovativen und zukunftssicheren Glas-
fasertechnologie und beantworten individuelle Fragen. Bei Interesse an o2-
Verträgen einfach unter o2.de/glasfaser informieren. Natürlich steht auch
UGG bei Fragen zur Glasfaser-Infrastruktur unter Telefon 0800 / 410 1 410
oder per Mail an info@unseregrueneglasfaser.de zur Verfügung.

Wochenmarkt am Freitag, 31. März
Der Wochenmarkt auf dem Marienplatz bietet am Freitag von 14 bis 18 Uhr
die Möglichkeit, frische, regionale Produkte einzukaufen. Die Besucher er-
halten Gemüse und Obst, Truthahnfleisch und Wurst, Frühlingsblüher und
Blumen, Käsevariationen, Seifen, Honig, Wein und Sekt. Wir bitten um Frei-
haltung der Parkflächen für die Markthändler. Der Wochenmarktaufbau be-
ginnt um 11 Uhr, es gilt ein absolutes Haltverbot auf den Parkflächen.
In der nächsten Woche findet der Wochenmarkt am „Gründonnerstag“, 6.
April, statt.

Ettenheimer Amtsblatt
Redaktionelle Beiträge an: amtsblatt@ettenheimer-stadtanzeiger.de

Stadtverwaltung:
Rathaus, Rohanstraße 16, Tel. 0 78 22 / 432-0
Fax 432-999, Internet: www.ettenheim.de
E-Mail: stadtverwaltung@ettenheim.de
Montag–Freitag 8.15–12.00 Uhr
Montagnachmittag 14.00–16.00 Uhr
Mittwoch 8.15–13.00 Uhr und 15.00–18.00 Uhr
Freitag 14.00–17.00 Uhr (nur Bürgerbüro)

Ortsverwaltungen:
ALTDORF – Orschweirer Straße 8
Tel. 0 78 22 / 13 31 – Fax 8 67 93 90
Mo., Di., Do., Fr. 8.15–12.00, Mi. 15.00–18.00 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteher:
Mi. 16–18 Uhr und Fr. 9–12 Uhr und n. Vereinb.
E-Mail: ovaltdorf@ettenheim.de

Ettenheim

Ettenheimweiler

Altdorf Ettenheimmünster Münchweier Wallburg

s’Blättli

ETTENHEIMMÜNSTER – Münstertalstraße 13, Tel. 0 78 22 / 22 61
Montag 8.30–11.00 Uhr, Mittwoch 8.30–11.00 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin: Do. 16–18 Uhr oder n. Vereinb.
E-Mail: ovettenheimmuenster@ettenheim.de

MÜNCHWEIER – Kirchberg 3, Tel. 0 78 22 / 22 06
Fax 89 50 99, E-Mail: ovmuenchweier@ettenheim.de
Internet: www.muenchweier.de
Rathaus: Mo. 8–11, Di. 8–12, Mi. 14–18, Fr. 8–11 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin:
Dienstag 9–11, Mittwoch 17–19 Uhr oder nach Vereinbarung

WALLBURG – Oberdorfstraße 6, Tel. 0 78 22 / 22 02
Dienstag 8.30–11.30 Uhr, Donnerstag 8.30–11.30 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteher: Mo. 17.30–19.30 Uhr oder n. Vereinb.
E-Mail: ovwallburg@ettenheim.de

WIR GRATULIEREN 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER STADT ETTENHEIM

Immer gut informiert!

STADT ETTENHEIM
Öffentliche Bekanntmachung 

1. Änderung des Bebauungsplanes  
„Süße Matten“ in Alt dorf 

Der Gemeinderat der Stadt Ettenheim hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 21.03.2023 den Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes ,,Süße Matten“ gefasst. Sein Geltungsbereich ist 
aus beigefügtem Lageplan ersicht lich.

Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die städtebaulichen 
Verhältnisse im Geltungsbereich des Bebauungsplans geordnet und 
der Fokus auf eine gewerbliche Nutzung gelegt werden. 

Die Öffentlichkeit kann sich bereits jetzt beim Stadtbauamt Etten-
heim, Rohanstraße 16, Zimmer 203 während der üblichen Öffnungs-
zeiten über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten.

Ettenheim, den 30.03.2023

Metz  
Bürgermeister

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 21.03.2023 eingeleiteten 
Bebauungsplan verfahrens wurde in öffentlicher Sitzung des Gemein-
derats der Stadt Ettenheim am 21.03.2023 eine Veränderungssperre 
nach den§§ 14 und 16 BauGB als Satzung beschlossen. 

Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft. Die Veränderungssperre kann während der üblichen 
Dienststunden beim Stadtbauamt Ettenheim, Rohanstraße 16, Zimmer 
203 eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungs- 
sperre einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus  
folgendem Lageplan: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen.

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gilt die Satzung, sofern sie unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO ergan-
genen Bestimmungen zu Stande gekommen ist, ein Jahr nach dieser 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

2.  der Bürgermeister den Beschluss gern. § 43 der GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat und wenn innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen.

Ettenheim, den 30.03.2023

Metz 
Bürgermeister

Lageplan zur ·t Änderung des 
ßob-mfüngr.ploi�ot "SDß.o Mntkm!' mit 
OeltJJngsbereir,h 

22.02.2023 

STADT ETTENHEIM 

- ORTENAUKREIS -

SATZUNG

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Be-
stattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) der Stadt 
Ettenheim vom 17.12.2009, zuletzt geändert am 17.09.2013.

Aufgrund des § 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und 
der §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Ettenheim am 
21.03.2023 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) der Stadt 
Ettenheim beschlossen:

I. Abschnitt

§ 5 und § 6 der Satzung über die Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungs-
gebührenordnung) der Stadt Ettenheim vom 17.12.2009, zuletzt geändert am 
17.09.2013, wird wie folgt geändert:

§ 5 

Bestattungsgebühren 

Ziffer 3 „Sektion (Mithilfe) und besondere Desinfektion“ wird gestrichen. 

Ziffer 5.1 wird geändert in   
5.1 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle, nicht beheizt)

Ziffer 5.2 wird geändert in:  
5.2  Benutzung eines Abschiedsraumes      290,00 €

§ 6 
Friedhofsgebühren (Grabnutzungsgebühren) 

Ziffer 1.3 „Rasenreihengrab Wallburg“ wird gestrichen. 

Aus der bisherigen Ziffer 1.4 „Urnenreihengräber“ wird Ziffer 1.3.  
Ziffer 1.3 wird ergänzt um Ziffer   
1.3.4   Urnenbaumbestattung Ettenheim      630,00 € 

(Nutzungsdauer 15 Jahre)

Ziffer 2.1.4 „Wahlgrab doppeltief“:   Wallburg wird gestrichen.

Ziffer 2.2.1 „Urnenerdwahlgrab“ wird geändert in: 
2.2.1   Urnenerdwahlgrab (Nutzungsdauer 20 Jahre)    

Ettenheim und Altdorf,  bis zu 2 Urnen   1.180,00 €  
Ettenheim Feld N     1.310,00 € 
Wallburg,  bis zu 2 Urnen     1.000,00 €  
Münchweier und Ettenheimmünster, bis zu 2 Urnen  1.090,00 € 
Zuschlag für Grabtrennplatten, pro Grab (Altdorf)       39,00 €

Ziffer 2.2 „Urnengräber“ wird ergänzt um 
2.2.5   Urnenbaumbestattung (Nutzungsdauer 20 Jahre)  1.200,00 € 

Münchweier,  bis zu 2 Urnen

Ziffer 3 „Auswärtigenzuschlag“ wird gestrichen.

§ 8 „Ortsfremde“ wird gestrichen.

Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt: 

§ 8

Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Ko-
stenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den 

genannten Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im 
Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

II. Abschnitt

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Ettenheim, den 22.03.2023

Metz, Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung dieser Satzung bei der Stadt Etten-
heim geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, 
kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn
·  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
verletzt worden sind oder

·  der Bürgermeister in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder

·  vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte 
Person die Verletzung gerügt hat.
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Stabhaltersprechstunde
Am Dienstag, 4. April, findet von 18 bis 19 Uhr im Vereinshaus Ettenheimwei-
ler die Sprechstunde von Stabhalter Heinz Ketterer statt.

Seniorennachmittag am 7. Mai
Schon heute machen wir darauf aufmerksam, dass wie beschlossen, der
Jubiläums-Seniorennachmittag, amSonntag, 7.Mai, stattfindenwird.Gleich-
zeitig wird das 50.-jährige Jubiläum der Vereinsgemeinschaft mitgefeiert.

Fundsachen
1 schwarzer Regenschirm der Firma Slazenger, 1 dunkelgrüne Bommelmütze,
1 schwarze Sportweste Mc Kinley Größe 44. Die Fundstücke können bei der
Ortsverwaltung zu den Öffnungszeigen abgeholt werden.

Dankeschön
an Frau Gisela Blank vom Seniorenrat und an Frau Jäck von der Ortsverwal-
tung Wallburg, für die Organisation und an den Europapark Rust für die Mög-
lichkeit für ältere Mitbürger im Rahmen der Einladung „Frohe Herzen“ den
Europapark zu besuchen.

Benefiz-Konzert der Stadtkapelle zu-
gunsten eines Brunnens in Madagaskar

Im November 2022 feierten die Städte Ettenheim und Benfeld das 50-jährige
Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Im Rahmen derVeranstaltung initiierten
die beiden Kommunen ein Kooperationsprojekt in Togo und kamen damit
dem Wunsch von Mandatsträgern nach, den Kommunen der südlichen He-
misphäre zugute zu kommen, die oft weniger gut mit der für die Bevölkerung
notwendigen grundlegenden Infrastruktur ausgestattet sind.
Die beiden Gemeinden profitieren von der Felderfahrung der Benfelder NGO
„Action et Partage Humanitaire“ (=Humanitäres Handeln und Teilen) und
finanzieren einen mit Beleuchtung, Tischen und Bänken ausgestatteten
Brunnen für Schulen in der Region Notsé. In diesen Dörfern sind die Men-
schen gezwungen, Wasser aus Niederungen oder Sümpfen zu verwenden.
In der Trockenzeit trocknen diese Gewässer aus. Den ganzen Tag über legen
Frauen und junge Mädchen mehrere Kilometer auf der Suche nach Wasser
zurück. Wenn sie welche finden, wird das Wasser oft von den Ochsen der
Fulani-Hirten auf der Transhumanz durchwatet und verschmutzt. Diese Auf-
gaben wirken sich negativ auf die Schulbildung junger Mädchen aus. Die
lokale Kindersterblichkeit ist eng mit wasserbedingten Krankheiten verbun-
den. Um dieses Projekt zu finanzieren und gleichzeitig die Lebendigkeit der
Städtepartnerschaft zu erhalten, findet amSamstag, 6.Mai 2023, 18 Uhr ein
Konzert der Stadtkapelle Ettenheim in Benfeld statt, deren Erlös dem Bau
eines Brunnens zugutekommt. Im Herbst ist ein Konzert der Städtischen Har-
monie Benfeld in Ettenheim geplant.
Alle Ettenheimerinnen und Ettenheimer sowie Musikfreunde aus der Region
sind am 6. Mai herzlich nach Benfeld in den Salle des Fêtes eingeladen.

c Spielergebnisse des TTC Altdorf

Jungen Bezirksklasse U15: Altdorf II - Oberschopfheim 2:8;
Jungen Bezirksklasse U15: Altdorf I – Kappel II 10:0;

c Altpapiersammlung des JRK

Am Samstag, 8. April, findet die Altpapiersammlung des JRK und DRK Etten-
heimmünster statt. Ab 9 Uhr werden die Mitglieder anfangen, das Altpapier,
dass bitte gut sichtbar am Straßenrand platziert werden sollte, einzusam-
meln. Über zahlreiche Unterstützung danken wir schon im Voraus.

c Generalversammlung des SV Ettenheimweiler verschoben!

Die Generalversammlung des SV Ettenheimweiler wird auf den 28.04., um
20 Uhr verschoben. Die Versammlung findet im Sportheim des SV Etten-
heimweiler statt.
Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung; 2. Totenehrung; 3. Tätigkeitsbe-
richt des Schriftführers; 4. Tätigkeitsbericht des Kassierers / Finanzieller Vor-
stand; 5. Entlastung durch Kassenprüfer; 6. Tätigkeitsbericht der Kassenprü-
fer; 7. Tätigkeitsbericht des Spielausschusses / Sportlicher Vorstand; 8. Tätig-
keitsbericht der Damen-Mannschaft; 9. Tätigkeitsbericht der Jugendabtei-
lung; 10. Wahl eines Versammlungsleiters und Entlastung des
Gesamtvorstandes; 11. Neuwahlen; 12. Bestätigung der Wahl des Jugendlei-
ters; 13. Anträge der Mitglieder; 14. Verschiedenes.

c Harmonika-Spielring Ettenheim - Mitgliederversammlung

Der Harmonika-Spielring lädt alle Aktiven und passiven Mitglieder sowie
Freunde und Gönner des Vereins, zur Mitgliederversammlung am Freitag,

31. März, 20 Uhr ins Vereinshaus ein. Auf der Tagesordnung stehen die Tä-
tigkeitsberichte der Jahre 2020 bis 2022 sowie Neuwahlen.
c Altenwerk Ettenheim

Einladung zum nächsten Städtle-Treff am Donnerstag, 6. April, um 14.30 Uhr
im Winefeldsaal.
c Muettersproch-Stammtisch

Am kommenden Montag, 3.April, um 19 Uhr im Gasthaus Schützen. Gast ist
Heimatdichter Gottfried Schweighardt.Anmeldemöglichkeit zumJahresaus-
flug, der am 20. Mai ins Elsass führt.
c Jahrgang 42/ 43

Treffen am Freitag, 31. März um 15 Uhr im Café Dees zum gemütlichen Bei-
sammensein.
c Ausflug von Runter vom Sofa nach Freiburg am 16. April

Die Gruppe von „Runter vom Sofa“ macht am Sonntag, 16. April, einen Aus-
flug nach Freiburg und nimmt dort an einer " Bächle Stadtführung" teil. Die
Führung dauert 1 1/2 Stunden und kostet 12 Euro/Person. Die Gruppe fährt
mit dem Zug nach Freiburg. Zur Planung und Organisation ist eine verbind-
liche Anmeldung bis Freitag, 31. März bei Margrit Munz (Telefon 07822 /

5704) erforderlich. Auch neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.
c Bezirksverband der Obst- und Gartenbauvereine Lahr-Ettenheim

Am Sonntag, 23. April, um 14 Uhr findet in der Festhalle Meißenheim die
Jahreshauptversammlung für das Vereinsjahr 2022 ab. Tagesordnung: 1. Be-
grüßung; 2. Totenehrung; 3. Fachvortrag: Referent Herr Fischer mit dem Vor-
trag: „Alles rund um den Salbei“; 4. Bericht der Schriftführerin; 5. Kassenbe-
richt für die Vereinsjahre 2021 und 2022; 6. Bericht der Kassenprüfer; 7. Ent-
lastung des Rechners und der gesamten Vorstandschaft; 8. Nachwahl eines
Rechners; 9. Wahl von neuen Kassenprüfern; 10. Verabschiedung und Eh-
rung des langjährigen Rechners Johann Bauer; 11. Verschiedenes, Wünsche
und Anträge. Änderungen vorbehalten.
c Spiele des FV Ettenheim

Sonntag, 2. April

13.00 Uhr Herren/2 Kreisliga B, FV Ettenheim 2 - SV Grafenhausen 2
15.00 Uhr Herren/1 Kreisliga A, FV Ettenheim - SV Grafenhausen
c Jugend SG Ettenheim

Samstag, 1. April

12.15 Uhr D1 Junioren FV Ettenheim- SV Hausach (Sportplatz Ettenheim)
14.00 Uhr D3 Junioren FV Ettenheim 3 - SF Kürzell (Sportplatz Münchweier)
15.30 Uhr C Junioren SG Ettenheim - SG im Schuttertal (Sportplatz Ettenheim)

Buch über Altdorf – Beiträge gesucht
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir suchen InformationenzurGeschichtevonAltdorf fürdieErstellungeines
Buches über Altdorf. Gesucht sind Bilder, z. B. aus alten Zeiten von bekann-
ten Orten, Gebäuden etc. Gerne auch Geschichten zu diesen Plätzen, Bildstö-
cken oder Gebäuden, die evtl. in der Familie weitererzählt wurden.
Sollten Sie etwas für uns haben, können Sie das gerne zum Rathaus Altdorf
bringen. Dort wird es digital erfasst und Sie erhalten die Originale wieder
zurück. Gerne können Sie Fotos etc. auch selbst digital zur Verfügung stellen,
dann einfach an ovaltdorf@ettenheim.de senden. Vielen Dank für Ihre Mit-
hilfe. Andreas Kremer, Ortsvorsteher

Müllabfuhr
Dienstag, 4. April: Graue Tonne
Donnerstag, 6. April: Gelber Sack
Dienstag, 11. April: Grüne Tonne

c SVM aktuell Vorankündigung

Karfreitag, 07.04.: 14 Uhr SV Münchweier II - FSV Seelbach III
Karfreitag, 07.04.: 16 Uhr SV Münchweier I - FSV Seelbach II
Samstag, 1.4., 14 Uhr FV Ettenh./SV Münchweier D-Junioren 3 - SF Kürzell (in
Münchweier)
c Winterwirtschaft des TC Münchweier

Die Winterwirtschaft ist am Montag, 3. April, ab 18.30 Uhr, das letzte Mal ge-
öffnet. Unsere Wirtsmannschaft freut sich zum Abschluss nochmals auf zahl-
reiche Gäste.
Zweiter Arbeitseinsatz am kommenden Samstag!!!

Liebe aktive Tennisspieler, unser Platzwart Gerold Ebert bedankt sich für Eure
Hilfe am vergangen Samstag. Am kommenden Samstag findet ab 10 Uhr mit
dem „Einsanden“ der Tennisplätze ein zweiter Arbeitseinsatz statt. Unser
Platzwart hofft auch dieses Mal auf ein zahlreiches Erscheinen.
c Pflanzenbörse-Münchweier am Palmsonntag

Die Pflanzenbörse findet am 2. April, ab 11 Uhr an der Winzerhalle (Trauben-
annahmestelle) am Ortseingangvon Münchweier, statt. Einvielfältiges Tausch-
und Kaufangebot für Pflanzen aller Art, ein breit gefächerter Kreativmarkt,
durchgängige Essensangebote und eine Kuchentheke – ist bestens gesorgt. Mit
über 20 Verkaufsständen freut sich der Obst- und Gartenbauverein auf die Ver-
anstaltung. Interessierte Standbetreiber können sich noch unter Telefon 07822
/ 8677414 oder per E-Mail: edeltraudbreig@gmx.de, melden. Die Standgebühr
beträgt 10 Euro, evt. zuzüglich vom Verein gestelltem Marktstand.
c Generalversammlung des Latschary-Club Münchweier

Am Donnerstag, 6. April, um 20 Uhr findet die Generalversammlung im Gast-
haus „Rebstock“ Münchweier statt. Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1.
Vorsitzenden; 2. Berichts des Rechners für 2022; 3. Bericht des Schriftführers
für 2022; 4. Entlastung der Vorstandschaft; 5. Neuwahlen; 6. Verschiedenes.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Freunde und Gönner des Vereins
sind herzlich eingeladen.
c Einladung zur Jahreshauptversammlung des SV Münchweier

Der SV Münchweier lädt zur Jahreshauptversammlung am Gründonnerstag, 6.
April, um 20 Uhr in das Sportheim Münchweier ein. Die Tagesordnung: 1. Be-
grüßung durch den 1. Vorsitzenden Klaus Walter und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit; 2. Totenehrung; 3.1 Verlesen des Protokolls der Jahreshaupt-
versammlung 2022, 3.2 Jahres- und Geschäftsbericht des Kalenderjahres 2022,
3.3 Kassenbericht des Kalenderjahres 2022, 3.4 Bericht der Kassenprüfer, 3.5
Bericht des Kinderturnen, 3.6 Bericht des Jugendleiters, 3.7 Bericht des Spiel-
ausschuss, 3.8 Bericht der Damengymnastikgruppe, 3.9 Bericht der Tischten-
nisabteilung, 3.10 Bericht der Tanzgruppe; 4. Entlastung der Gesamtvorstand-
schaft; 5. Wünsche und Anträge / Verschiedenes; 6. Schlusswort Klaus Walter.
Vorstandschaft SV Münchweier

c Fernsehantennengemeinschaft Münchweier

Am Freitag, 31. März, um 20 Uhr findet im Gasthaus „Rebstock“ die ordentliche
Mitgliederversammlung der FAG Münchweier statt. Die Tagesordnung enthält:
Die Berichte von Vorstand, Kassenwart und Schriftführer; Entlastung des Ge-
samtvorstands für das Jahr 2022; Neuwahlen; Erhöhung der Stromgelder für
die FAG-Verteiler; Flexible Mitgliedsbeiträge; Photovoltaik und Windkraftanla-
ge für die Kopfstation; Technischer Bericht über das FAG-Netz; Verschiedenes.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Jungen Bezirksklasse U19: Altdorf I – Renchen II 7:3;
Herren Kreisliga B2: Kappel IV – Altdorf III 9:5;
Herren Kreisklasse A2: Kappel V - Altdorf IV 8:2;
Herren Bezirksklasse: Altdorf II – Langenwinkel I 8:8;
Herren Kreisliga B2: Altdorf III – Lahr II 9:0;
Herren Landesklasse 9: Altdorf I – Renchen I 9:2.
c Spieltermine des TTC Altdorf

Freitag, 31. März

18.00 Uhr Jungen Bezirksklasse U15: Lahr I - Altdorf II
18.00 Uhr Jungen Bezirksliga U19: Offenburg - Altdorf I
Samstag, 1. April

13.00 Uhr Jungen Bezirksliga U13: Hohberg I– Altdorf I
13.00 Uhr Jungen Bezirksliga U11: Hohberg I – Altdorf I
13.00 Uhr Jungen Bezirksliga U19: Hohberg II – Altdorf I
16.00 Uhr Damen Verbandsoberliga: Weisenbach I – Altdorf I
18.00 Uhr Herren Bezirksklasse: Seelbach-Schuttertal I - Altdorf II
c Spieltag FSV Altdorf

Sonntag, 2. April

13 Uhr FSV Altdorf II - SV Schapbach II (Kreisliga B)
15 Uhr FSV Altdorf - SV Schapbach (Bezirksliga)
c Kleintierzuchtverein Altdorf

Der Kleintierzuchtverein Altdorf lädt auf Freitag, 21.04., um 20 Uhr ins FSV
– Clubheim zur turnusmäßigen Mitgliederhauptversammlung ein. Auf der
Tagesordnung stehen neben den Berichten auch die Durchführung von Neu-
wahlen an. Anträge und Wünsche zur Tagesordnung können beim 1. Vorsit-
zenden Manfred Wieber schriftlich eingereicht werden.
c FSV Altdorf Jugend

Sonntag, 1. April

11 Uhr E-Junioren FSV Altdorf - SG Oberweier (Sportplatz Altdorf)
c Handball Heimspiel-Samstag

Samstag, 1. April

TG Altdorf & SG Altdorf/Ettenheim

13.45 Uhr weibl. A-Jugend - HSG Freiburg
18.15 Uhr Damen 1 - TV St. Georgen/Schwarzw.
20.00 Uhr Herren 1 - TV Gundelfingen.
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Ettenheim (ulm). In den letzten Wochen häuften sich die desolaten
Zustände an den Altkleider-Containern am Bahndamm. Sowohl beim
Kaufland-Markt, als auch in der Nähe von NKD und Lidl sieht es wirk-
lich nicht schön aus. Solche Zustände waren in der Vergangenheit bis-
lang nur an den Altglas-Containern zu sehen. Foto: Martin Ullrich

Brot backen für Kinder (8-12 J.) 
Wir backen Brot und Brötchen und rühren leckere Brotaufstriche 
dazu - im Anschluss darf geschlemmt werden! 
Termin, Fr. 31.03.2023, 15:00-18:00 Uhr, Schulküche des August-Ruf-
Bildungszentrums, Bienlestr. 19

Das clevere Fondsparen
Der wichtigste Punkt beim Aufbau eines robusten Fondsdepots ist 
die Strukturierung des Fondsdepots. Welche Fonds sollten mitei-
nander kombiniert werden, um im Zusammenspiel der Fonds ein 
optimales Chance-/Risikoverhältnis zu erzeugen? Auch interessante 
und optimierte Fonds-Portfolios werden vom Dozenten vorgestellt 
und besprochen.

Termine: Di, 18.04.und 25.04.2023, 19:00-20:30 Uhr, Haus der Verei-
ne, Westl. Ringstraße 31, Raum 01

Anmeldungen und Informationen: VHS Ettenheim, 07822/7893503 
oder vhs-ettenheim@lahr.de


